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Übertragung von Unternehmerpflichten

die hinsichtlich der wiederkehrenden Prüfungen überwachungsbedürftiger Anlagen obliegenden Pflichten übertragen, in eigener Verantwortung die Aufsicht,
das Führen des Verzeichnisses, die Gewährleistung der Prüfungsdurchführung und die Anmeldung des Bestandes vorzunehmen.
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